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Landkreis Emsland, mit Schreiben vom 06.09.2021 

Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentli-
cher Belange wie folgt Stellung: 
 
Naturschutz und Forsten  
 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB nehme ich wie folgt Stellung: 
 
• Biotoptypenkartierung: 

Eine detaillierte Biotoptypenkartierung ist unter Verwendung des 
Biotoptypenschlüssels Drachenfels (Stand: 2016; dritte Ebene) 
durchzuführen. Auch gefährdete Farn- und Blütenpflanzen sind 
zu erfassen. Besonders geschützte Biotope und Landschaftsbe-
standteile gemäß § 30 BNatSchG, § 24 NAGBNatSchG und § 22 
NAGBNatSchG sind darzustellen. Dasselbe gilt für Lebensraum-
typen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. Dabei ist zu beachten, 
dass sich die Biotoptypenkartierung nicht allein auf den eigentli-
chen Planbereich des o.g. Bebauungsplans beschränken darf. 
Maßgeblich ist der Wirkbereich der Planung, d.h. angrenzende 
Nutzungen sind ebenfalls zu erfassen und darzustellen. 

 
• Eingriffsregelung: 

Im Genehmigungsverfahren zum Flächennutzungsplan ist gem. 
§ 6 Abs. 2 BauGB u. a. zu prüfen, ob dieser sonstigen Rechts-
vorschriften widerspricht. Das BVerwG (Urteil vom 21.10.1999-4 
C 1.99-) hat hierzu entschieden, dass bereits bei der Beschluss-
fassung zum Flächennutzungsplan alle rechtlichen Vorausset-
zungen gegeben sein müssen, um die Darstellungen ohne wei-
teres in einen verbindlichen Bebauungsplan umsetzen zu kön-
nen (Durchsetzbarkeit des Flächennutzungsplans). Ausgleichs- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird eine detaillierte Biotoptypenkartierung entsprechend 
den Vorgaben durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Genehmigungsverfahren der Flächennut-
zungsplanänderung werden zur Kenntnis genommen. 
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und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
sind demzufolge bereits auf der Ebene des Flächennutzungs-
plans konkret zu benennen und darzustellen. 
 

Denkmalpflege  
 
Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen gegen das geplante Vorha-
ben grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Im Planbereich sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im 
Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) 
ausgewiesen. Inwieweit archäologische Fundstücke / Bodendenk-
male im Boden verborgen sind, kann im Voraus nicht geklärt wer-
den. 
 
Aus diesem Grunde bitte ich folgende Hinweise auf die gesetzlichen 
Vorschriften in die Planunterlagen aufzunehmen: 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühge-
schichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftrag-
ten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen(§ 14 Abs. 1 
NDSchG). 
 
2. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werkta-
gen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher 
die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
 
Tel.-Nr. der Unteren Denkmalschutzbehörde: (05931) 6605 oder 
(05931) 44-2713. 
 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes bereitgestellt. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass derzeit keine Bau- 
oder Bodendenkmale im Plangebiet ausgewiesen sind. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden in die Planunterlagen aufgenommen. 
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Brandschutz  
 
Gegen die genannte Bauleitplanung bestehen aus brandschutz-
technischer Sicht keine Bedenken, wenn die erforderlichen Maß-
nahmen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes bei 
der Ausführung wie folgt beachtet werden: 
 
1. Für das geplante Gebiet ist für die Löschwasserversorgung zu 

berücksichtigen, dass ein Löschwasserbedarf von 800 l/min (48 
m3/h) für mindestens 2 Stunden vorhanden ist. Mindestens 50% 
der Löschwasserversorgung sind durch eine unabhängige 
Löschwasserversorgung für dieses Gebiet sicherzustellen. Die 
unabhängige Löschwasserversorgung kann durch folgende 
Maßnahmen verwirklicht werden: 
− Löschwasserteiche nach DIN 14210 
− Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 
− Löschwasserbehälter nach DIN 14230 

 
2. Der Abstand der einzelnen Löschwasserentnahmestellen von 

den Gebäuden darf 150 m nicht überschreiten. Die Standorte 
der einzelnen Hydranten bzw. Wasserentnahmesteilen sind mit 
den zuständigen Gemeinde- oder Ortsbrandmeister festzulegen. 

 
3. Die Zuwegung und Aufstell- und Bewegungsflächen der Feuer-

wehr sind gemäß §§ 1 und 2 der Allgemeinen Durchführungs-
verordnung zur Niedersächsischen Bauordnung (DVO-NBauO) 
herzustellen. 

 
 
 
Die Hinweise zum Brandschutz beziehen sich auf die konkrete 
Ausbauplanung. 
 
 
Der erforderliche Löschwasserbedarf wird für das Gebiet si-
chergestellt. Die sonstigen Vorgaben zur Löschwasserversor-
gung werden im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 
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Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband 99 „Unt ere Ha-
se“, mit Schreiben vom 30.07.2021 

Seitens des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes 99 
„Untere Hase" bestehen gegen die 55. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der SG Lengerich und des Bebauungsplanes Nr. 39 
„Kindertagesstätte Bramweg" der Gemeinde Bawinkel keine Beden-
ken. 
 
Sollten dennoch für Anlagen des Unterhaltungs- und Landschafts-
pflegeverbandes 99 "Untere Hase" nachweislich Erschwernisse, 
Beeinträchtigungen oder Schäden auftreten, wird der Verband diese 
nach seiner Satzung und den damit verbundenen Veranlagungsre-
geln sowie dem Niedersächsischen Wassergesetz in Rechnung 
stellen. 

 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, mit Sc hreiben 
vom 27.08.2021 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 
zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Hinweise 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, ver-
weisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundver-
hältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise 
zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine 
geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. 
einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Be-
richts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
ln Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte ge-
genüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf 
Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-
derliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objekt-
bezogene Untersuchungen. 

 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis ge-
nommen. Ebenfalls wird zur Kenntnis genommen, dass die In-
formationen zu den Baugrundverhältnissen nicht eine geotech-
nische Erkundung oder Untersuchung des Baugrundes erset-
zen. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weitere Hinweise oder 
Anregungen nicht vorgetragen werden. 
 
Die Hinweise zur vorliegenden Stellungnahme werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Vereinigung des Emsländischen Landvolkes e.V., mit Schrei-
ben vom 05.08.2021 

In der oben genannten Angelegenheit bitten wir darum, bei der 
Ausweisung von Kompensationsflächen auf die Ausweisung von 
Ackerflächen soweit eben möglich zu verzichten und stattdessen 
bereits vorhandene Kompensationsflächen aufzuwerten. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und, soweit möglich, 
berücksichtigt. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH, mit Schreiben vom 
08.09.2021 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Wir haben keine weiteren Bedenken zu den o.a. Vorhaben. 
 
Die Bauausführenden müssen sich vor Beginn der Arbeiten über die 
Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren. (Internet: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de oder mail-
to:Planauskunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der 
Telekom ist zu beachten. 
Die Bauherren können sich bei der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 
3301 903 beraten lassen. 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken beste-
hen. 
Die Hinweise zu den konkreten Bauarbeiten werden zur Kennt-
nis genommen. 
Sie betreffen die konkrete Ausbauplanung bzw. die späteren 
Bauarbeiten. 
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und V erkehr, 
mit Schreiben vom 05.08.2021 

Vorgesehen ist im Parallelverfahren die 55. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Lengerich sowie die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 39 „Kindertagesstätte Bramweg" der 
Gemeinde Bawinkel. Das Plangebiet befindet sich unmittelbar 
nordwestlich der Gemeindestraße „Bramweg" und ca. 370 m nord-
westlich der Bundesstraße 213 (Lingener Straße). Vorgesehen ist 
die Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Kindertagesstätte". Die verkehrliche Erschließung erfolgt 
über die Gemeindestraße „Bramweg". 
 
ln straßenbau- und verkehrlicher Hinsicht bestehen gegen die Flä-
chennutzungsplanänderung sowie die Aufstellung des Bebauungs-
planes grundsätzlich keine Bedenken unter folgendem Hinweis: 
 
Hinweis: 
 
„Von der Bundesstraße 213 gehen Emissionen aus. Für die geplan-
ten Bauvorhaben können gegenüber dem Träger der Straßenbau-
last keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissions-
schutz geltend gemacht werden." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen 
Bedenken bestehen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet hat 
einen Abstand von 370 m zur B 213. Erhebliche Immissionen 
der B 213 sind im Plangebiet daher nicht zu erwarten. 
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Wasserverband Lingener Land, mit Schreiben vom 24.0 8.2021 

Unter Berücksichtigung des u.g. Hinweises bestehen seitens des 
Wasserverbandes keine Bedenken und Einwände gegen den o.g. 
Bebauungsplan und der Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserverbandes ist nicht für 
die Versorgung mit Löschwasser ausgelegt Die Versorgung des 
Plangebietes mit ausreichender Feuerlöschwassermenge ist durch 
den Wasserverband nicht gewährleistet. Der Löschwasserbedarf ist 
von den entsprechenden Stellen (Brandschutz) zu prüfen. Die Ent-
nahme durch die Feuerwehr ist möglich. Die Trinkwasserversorgung 
muss jedoch gewährleistet bleiben und es dürfen keine Risiken, die 
den Bestand der Wasserverteilungsanlagen und die Qualität des 
Trinkwassers gefährden eingegangen werden. 
 
Bei der Durchführung der Maßnahme im Bereich der öffentlichen 
Ver.- und Entsorgungsanlagen bitte ich, die DVGW-Arbeitsblätter 
GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungs-
anlagen" und GW 315 „Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von 
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" zu beachten. 

 

Der u.g. Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung des 
Plangebietes mit ausreichender Feuerlöschwassermenge 
durch den Wasserverband nicht gewährleistet ist, eine Ent-
nahme von Löschwasser durch die Feuerwehr jedoch unter 
den genannten Bedingungen möglich ist. 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die DVGW-Arbeitsblätter GW 125 und GW 
315, die bei den konkreten Bauarbeiten zu beachten sind, wird 
zur Kenntnis genommen. 

 


